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Am 6. September 1988 stellte der Re-
gierungsrat auf Antrag des Erziehungs-
departementes bekanntlich die ganze
Liegenschaft Rössligasse l9 unter Denk-
malschutz. Dieser Beschluss wurde da-
mit begründet, dass es sich beim <Bau-
ernhaus Schweizer> um eines der letzten
so rein erhaltenen Bauernhäuser Riehens
handelt. Der Regierungsrat fasste seinen
seinerzeitige.n Unterschutzstellungsent-
scheid in übereinstimmung mii den
Wünschen der Gemeinde Riehen, jedoch
gegen den Antrag der Liegenschaftsei-
gentümer.

Diese haben gggen den Regierungs-
ratsbeschluss beim baselstädtischen Ver-
waltungsgericht Rekurs eingereicht und
ibestritten die Denkmalwürdigkeit des
<<Bauernhauses Schweizer>, indem sie
auf den schlechten Zustand der Liegen-
lschaft verwiesen und einen integralen
Schutz, der das Aussere und das fünere
des Hauses umfasst, als nicht durchführ.
bar betrachteten,

Nach dem Urteil des Verwaltungsge-

richtes weisen nicht alle Teile des Innern
und des Aussern des Hauses die gleich
hohe Denkmalqualität auf. Das Gericht
gelangte zum Ergebnis, dass das Aussere
des <Bauernhauses Schweizer>> erhal-
tenswert ist, dass dagegen dem Gebäude-
innern nicht die für einen Eintrag erfor-
derliche Denkmalqualität zukommt, da
weder die Aufteilung der Räume noch
ihre Ausstattung eine Hochrangigkeit
oder eine anderwertige Besonderheit
aufweisen.

Aus diesen Überlegungen zog das Ver-
waltungsgericht den Schluss, dass die
uneingeschränkte Eintragung der Lie-
genschaft Rössligasse l9 ins Denkmal-
verzeichnis unverhältnismässig und da-
her aufzuheben ist. Das Gericht hiess so-
mit den Rekurs der Eigentümer der Lie-
genschaft Rössligasse l9 teilweise gut
und wies die Sache zum neuen Entscheid
an den Regierungsrat zurück.

Dieser fasste daraüT den anfangs er-
wähnten Beschluss.

Über diesen Entscheid befragt, erklär-
te Gemeindepräsident Gerhard Kauf-
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weiterziehen.
Die Gemeinde habe den Eigentümern

schon früher ein Angebot fürbespräche
gemacht. Die Planung Gartengasae tan-
giere das eigentliche <<Bauernhaus
Söhweizer> nicht, aber einen Teil der
Parzelle, auf der es steht, Das habe aber,
mit dem Denkmalcharakter des Hauses
nichts zu tun, sondern sei eine reine Bo-
denordnungsmassnahme.

Bei solchen Landabtretüngen für
Strassen, Fusswege usw. könne man
nicht von den maximalen Preisen ausge-
hen. Auf die Frage, was die Gemeinde
nun tun wolle, meinte Gerhard Kauf-
mann, dass man vorerst zuwarte. Man
müsse mit der Zeit aber Klarheit über die
Abgrenzung der Parzelle haben.

In diesem Zusammenhang sei ein Satzim Urteil des Verwaltungsgerichtes
wichtig: <Ebenfalls nicht widersprüch-
lich ist ferner die Weigerung der Ge-
meinde, die Liegenschaft, für die sie kei-
ne Verwendung hat, von den Rekurren-
ten käuflich zu erwerben. Das Denkmal-
schutzgesetz geht davon äus, dass priva-
te Eigentümer von Denkmälern seien
und dies auch nach deren. formellen
Unterschutzstellung bleiben können.>

Dies bedeute, so Gemeindepräsident
Gerhard Kaufmann, dass die Gemeinde
das Haus nicht übernehmen muss. Zur
Landabtretung könnte man die Eigentü-
mer zwingen. <Wir wollen dies aber
möglichst einvernehmlich regeln. Die
ganze Sache sollte sich noch in diesem
Jahr klären. Vorerst warten wir ab, ob
das Urteil rechtskräftig wird, dann wer-
den wir uns mit den Eigentümern betref-
fend der Parzellenneuordnung für das
Gebiet Gartengasse ins Vernehmen set-

Die Liegenschaf tseigentümer
Wie von Urs Gribi jun. zu erfahren

war, werden die Liegenschaftseigentti-
mer erst in rund zwei Wochen entschei-
den, ob sie die Angelegenheit weiterzie-
hen wollen. Aus Fristgründen haben sie
vorsorglicherweise einmal den Rekurs
angemeldet.


